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Meinen  Eltern 





Vorwort 

Die Deutschenrechte des Grundgesetzes, also diejenigen Rechte, die das 
Grundgesetz als Deutschengrundrechte (Vereinigungs- und Versammlungs-
freiheit,  Freizügigkeit und Berufsfreiheit)  oder als staatsbürgerliche Rechte im 
engeren Sinne (allen voran das Wahlrecht) im Gegensatz zu den „Menschen"-
bzw. „Jedermannrechten" allein den Deutschen vorbehält, sind - das ist der 
Ausgangspunkt dieser Untersuchung - in einem verfassungsrechtlichen  Span-
nungsfeld angesiedelt: Es erwächst aus der Paradoxie, daß mit den großen 
Revolutionen des ausgehenden 18. Jahrhunderts in Nordamerika und Frankreich 
die universellen Rechte des Menschen zur Legitimationsbasis partikulärer 
Staatsgründungen bestimmt worden sind. Die universellen Rechte des einzelnen 
können daher in praxi nur von einzelnen Staaten garantiert werden, die sich 
zugleich als politische Form souveräner Nationen begreifen. 

Die Deutschenrechte, die der Staat des Grundgesetzes trotz ihrer menschen-
rechtlichen Verwurzelung nur seinen eigenen Staatsbürgern garantiert, markie-
ren den Schnittpunkt zweier Legitimationsstränge, und zwar der Legitimation 
des Staates aus der Idee der Menschenrechte und der Legitimation des Staates 
aus dem Nationalstaatsprinzip, das den besonderen Pflichten des Staates gegen-
über seinen eigenen Staatsangehörigen Rechnung trägt. Ausgehend von der 
Überlegung, daß es zu einer verkürzten Wahrnehmung des Problems führen 
müßte, wenn es entweder allein aus der Perspektive der Menschenrechte oder 
allein aus der Perspektive des Staates beleuchtet wird, ist der erste Teil der 
Untersuchung der Analyse des spannungsreichen Verhältnisses von Menschen-
rechtsidee und Nationalstaatsprinzip gewidmet. Dem schließt sich im zweiten 
Teil die Suche nach einer rechtsdogmatischen Lösung im Umgang mit den 
Deutschengrundrechten an, die sich grundrechtsdogmatisch sowohl als Freiheits-
wie auch als Gleichheitsproblem begreifen lassen. Der (knappe) dritte Teil 
bietet einen Ausblick in das europäische Verfassungsrecht  und dient gleichzei-
tig als Nagelprobe für den im zweiten Teil vorgeschlagenen Lösungsweg über 
Art. 3 Abs. 1 GG. 

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 1999 von der Juristischen 
Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin als Dissertation angenommen. Die 
bis zum Ende des nachfolgenden Wintersemesters erschienene Literatur wurde 
berücksichtigt; danach war dies nur noch vereinzelt möglich. 
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Erster  Teil 

Die Deutschenrechte - Instrument 
„nationaler Schließung44 in einer menschenrechtlich-

universalistischen Verfassung 

I. Menschen- und Bürgerrechte in einer individualistisch-
universell gedachten Ordnung 

1. Die doppelte Bedeutung des Begriffspaares 
„Menscheil- und Bürgerrechte" 

Von „Menschen- und Bürgerrechten" wird meist in einem Atemzug gespro-
chen. Dahinter steht die Vorstellung von einer Einheit oder zumindest einem 
Komplementärverhältnis dieser Rechte, wie sie besonders klar in der berühmten 
„Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" von 1789 zum Ausdruck 
kommt. Ganz dem universalistischen Denken der Aufklärung verpflichtet und 
von dem Bewußtsein durchdrungen, „Wahrheiten für alle Zeiten und für alle 
Länder" zu verkünden, wie ein Deputierter der revolutionären französischen 
Nationalversammlung bei der Beratung dieser epochemachenden Menschen-
rechtserklärung begeistert ausrief,  sollten hier die elementaren Rechte des Men-
schen als Mensch und des Menschen als Bürger niedergelegt werden.1 Es ging 
dabei also nicht um eine Abgrenzung unterschiedlich großer Kreise von 
Rechtsträgern,2 sondern um die Rechte desselben  Individuums, die einerseits in 
der Perspektive eines hypothetischen vorpolitischen Naturzustandes, anderer-

1 Hasso Hofmann, Geschichtlichkeit und Universalitätsanspruch des Rechtsstaats, 
in: Der Staat, Bd. 34 (1995), 1 ff.  (13) m.w.N. in Fn.51; Gerd Kleinheyer, Grundrechte. 
Menschen- und Bürgerrechte, Volksrechte, in: Otto Brunner/Werner  Conze/Reinhart 
Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe.  Historisches Lexikon zur politisch-
sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 2, 3. Aufl. Stuttgart 1992, 1047 ff.  (1068 f.). 

2 Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III/l, München 
1988, 1017, stellt daher fest, daß „Mensch" und „Bürger" insoweit als Synonym galten, 
und Sachs spricht von einer „kumulative(n) Qualifikation der Menschenrechte" (vgl. 
Ausländergrundrechte im Schutzbereich von Deutschengrundrechten, in: BayVBl. 1990, 
385, Fn.6; ders., in: Stern, aaO, 389 ff.  m.w.N.). 
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seits im „bürgerlichen" Zustand bzw. Staatszustand betrachtet werden.3 Auch 
der staatsrechtlichen Literatur des deutschen Vormärz ist diese Betrachtungs-
weise noch ganz selbstverständlich: So weist etwa Silvester Jordan, der spätere 
Mitverfasser  der Kurhessischen Verfassung von 1831, in seinem Werk „Versu-
che über allgemeines Staatsrecht in systematischer Ordnung und mit Bezug-
nahme auf Politik" von 1828 eher beiläufig daraufhin, daß „der Mensch nicht 
als Gegensatz des Bürgers [erscheint], sondern als Eins mit diesem; nur als der 
durch den Staat geschüzte (verbürgte) Mensch, als der Mensch im Staate im 
Gegensaze des Menschen im Naturzustande".4 

Eine andere Bedeutung gewinnt diese Unterscheidung dann jedoch in späte-
ren Verfassungen, insbesondere auch im Grundgesetz: Wenn im nüchtern-
formalisierenden Sprachgebrauch grundrechtlicher Dogmatik anstelle von 
„Menschen- und Bürgerrechten" von „Jedermann- und Deutschenrechten" die 
Rede ist, so zeigt sich an dieser Begrifflichkeit  nicht nur die Transformation 
naturrechtlich begründeter Rechte in positiv geltendes Verfassungsrecht  und 
(möglichst) handfeste Grundrechtsdogmatik, sondern es wird gleichzeitig deut-
lich, daß diese Differenzierung  gerade auf die unterschiedlich großen Kreise der 
Grundrechtsberechtigten abzielt.5 Somit zerfallt  die Einheit komplementärer 
Rechte des Individuums in zwei Gruppen von Rechten: solche, die von jedem 
geltend gemacht werden können und solche, die an die Zugehörigkeit zum 
Staatsverband anknüpfen.6 Das heißt, die universalistisch-abstrakte Vorstellung 
von Rechten des Menschen im status civilis, die ihrem kosmopolitischen Ansatz 
entsprechend von „dem Menschen" und „dem Staat" nur im Singular spricht, 
die Ausschlüsse konkreter Nationen und Staaten mit ihren definierten Grenzen 
nicht kennt, wird durch die Bezugnahme auf diese beiden Kategorien abgelöst 
und entscheidend verändert: Dem Universalismus der in der Verfassung positi-
vierten Menschenrechte tritt nun in Gestalt der Bürgerrechte unvermittelt das 
fest umrissene und gleichzeitig begrenzte „wir" einer partikularen staatlichen 

3 Dazu Hasso Hofmann, Grundpflichten und Grundrechte, in: Josef Isensee/Paul 
Kirchhof (Hg.), Handbuch des Staatsrechts (HdbStR), Bd. V: Allgemeine Grundrechts-
lehren, Heidelberg 1992, § 114, Rn.4, jetzt in: ders., Verfassungsrechtliche  Perspekti-
ven, Tübingen 1995, 73 ff.  (75); ders., Zur Herkunft  der Menschenrechtserklärungen, 
jetzt ebd., 3 ff.  (16 f.). 

4 Marburg 1828, 396 f. 
5 Stern (Fn.2), 1025 ff.;  vgl. auch Bodo Pieroth/Bernhard Schlink, Grundrechte -

Staatsrecht II, 16. Aufl. Heidelberg 2000, Rn. 107 f. 
6 Zum engen und zugleich spannungsreichen Verhältnis von Menschen- und Bür-

gerrechten s. auch Peter Koller, Menschen- und Bürgerrechte aus ethischer Perspektive, 
Jahrbuch für Recht und Ethik, Bd. 3, 1995, 49 ff,  60 ff.,  der einerseits ihre Einheit als 
universelle, allen Menschen von Geburt an zustehende Rechte und andererseits die 
Differenz  beschreibt, die aus dem Charakter der Bürgerrechte als Mitgliedschaftsrechte 
in einer in eine Vielzahl selbständiger Staaten aufgeteilten Welt folgt. 
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Gemeinschaft gegenüber. Die jedem Menschen allein kraft  seines Menschseins 
zustehenden Rechte - „the rights of all people at all times and in all situations", 
wie es nach der bekannten Definition Maurice Cranstons heißt7 - stehen auf 
diese Weise neben Rechten, deren Innehabung durch die Selbstdefinition einer 
konkreten Nation vermittelt wird,8 die eben nicht nur alle, auf die die Zugehö-
rigkeitskriterien zutreffen,  ein- sondern auch andere Menschen als „Fremde" 
ausschließt. Gerade auch die grundrechtsdogmatische Bezeichnung der Bürger-
rechte als „Deutschenrechte" (bezogen speziell auf die Freiheitsrechte der Art. 8 
Abs. 1, 9 Abs. 1, 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1 GG auch „Deutschengrundrechte") 
rückt die Frage nach der Zugehörigkeit zur „deutschen Nation" als Anknüp-
fungspunkt für diese Rechte klar ins Blickfeld. 

2. Perspektiven des Verhältnisses von Menschenrechten und 
Deutschenrechten des Grundgesetzes 

Damit stellt sich die Frage, wie sich das Aufbrechen der ursprünglichen 
ideellen Einheit der Individualrechte zugunsten eines Dualismus von als univer-
sell gültig gedachten und von national radizierten Rechten innerhalb einer frei-
heitlichen - und das heißt insbesondere auch: auf menschenrechtliche Grund-
sätze gebauten - Verfassung auswirkt, oder ganz konkret auf das Grundgesetz 
bezogen: wie das Verhältnis von Menschenrechten und Deutschenrechten des 
Grundgesetzes zu bestimmen ist.9 

Die relativ geringe Beachtung, die diese Frage bislang gefunden hat, legt die 
Vermutung nahe, daß man mehrheitlich entweder stillschweigend davon ausgeht, 

7 What are Human Rights? London/Sydney/Toronto 1973, 19 ff.  (21 ). 
8 Siehe dazu die Beiträge in: Helmut Berding (Hg.), Nationales Bewußtsein und 

kollektive Identität, Frankfurt  a.M. 1994, sowie Jürgen Habermas, Faktizität und Gel-
tung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, 
Frankfurt  a.M. 1992, 4. Aufl. 1994, 109ff.,  124ff.,  insbes. 632ff.  Zur Problematik der 
Vermittlung zwischen universalistisch strukturierten individuellen Ich-Identitäten und 
den Strukturen der an Volk und Staat haftenden kollektiven Identität s. auch die Bemer-
kung bei Erhard Denninger, Über das Verhältnis von Menschenrechten zum positiven 
Recht, in: JZ 1982, 225ff.  (230f.). 

9 Die Begriffswahl  „Menschen- und Deutschenrechte" liegt gegenüber den her-
kömmlichen Begriffspaaren  „Menschen- und Bürgerrechte" oder „Jedermann- und 
Deutschenrechte" quer, ist aber besser als diese geeignet, die Polarität zwischen dem 
universellen Geltungsanspruch der Menschenrechte und der Anknüpfung an die parti-
kulare Denkkategorie der Nation in den Deutschenrechten auszudrücken; i.E. ähnlich 
Helmut Quaritsch, Der grundrechtliche Status der Ausländer, in: HdbStR V (Fn.3), 
§ 120, 663 ff.,  Rn. 133, der von einer bewußten Unterscheidung zwischen „Menschen-
und Deutschengrundrechten" im Parlamentarischen Rat spricht. 


